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	Übersicht: Fragen und Antworten zum Maßnahmenplan 

	(Quelle: „Handreichung zum Maßnahmenplan in der Pflegedokumentation nach dem Konzept des Strukturmodells ‚EinSTEP‘“) 

	Frage 
	Antwort 

	1. Müssen konkrete Pflegeprodukte im Maßnahmenplan genannt werden? 
	Hautreinigungs- und Hautpflegemittel müssen nur benannt werden, wenn dahingehend ein Hilfebedarf besteht und ausdrückliche Wünsche Ihres Pflegekunden dazu vorliegen (z. B.: „Duschen immer nur mit Duschschaum Jing von Rituals®“). 

	2. Wie muss die Nagelpflege geplant werden? 
	Wenn die Nagelpflege als reguläre Maßnahme der Körperpflege in der Verfahrensanleitung „Körperpflege“ beschrieben ist, muss diese nicht mehr gesondert im Maßnahmenplan erwähnt werden. Individuelle Wünsche zur Nagelpflege müssen dokumentiert werden. 

	3. Muss der Batteriewechsel eines Hörgerätes im Maßnahmenplan beschrieben werden? 
	Batterien sind zu wechseln, wenn dies erforderlich ist und bei Ihrem Pflegekunden Unterstützungsbedarf besteht, z. B wegen Einschränkungen in der Feinmotorik der Hände. Dieser Unterstützungsbedarf muss aus der Dokumentation hervorgehen. Es ist nicht notwendig, den Batteriewechsel in den Maßnahmenplan aufzunehmen. 

	4. Muss der Umgang mit einer Brille (Reinigung, Auf- und Absetzen) im Maßnahmenplan aufgeführt werden? 
	Eine Brille ist zu reinigen bzw. auf- und abzusetzen, wenn dies erforderlich ist und beim Pflegekunden Unterstützungsbedarf besteht, z. B. aufgrund kognitiver Einschränkungen. Der Unterstützungsbedarf muss aus der Dokumentation hervorgehen. 
Kleinteilige Beschreibungen, wann die Brille auf- und abgesetzt oder gereinigt wird, sind nicht erforderlich, sofern der allgemeingültige Umgang in einem internen Standard geregelt ist. Weicht das Vorgehen jedoch von diesen Regelungen ab, da beispielsweise individuelle Wünsche vorliegen, ist dies in der Maßnahmenplanung aufzunehmen. 

	5. Wie ausführlich sind Maßnahmen der Lagerung und Positionierung bei Dekubitusrisiko zu beschreiben? 
	Im Maßnahmenplan müssen ein maximales, bewegungsfreies Intervall sowie die zur Anwendung kommenden Lagerungsarten und mögliche Hilfsmittel hinterlegt sein. Die Maßnahmen müssen eventuelle individuelle gesundheitliche Beeinträchtigungen (z. B. Apoplex) berücksichtigen. Konkrete Uhrzeiten im Maßnahmenplan sind nicht erforderlich. Die konkrete Durchführung der Positionswechsel muss jedoch mit Zeitangabe nachvollziehbar sein, etwa in einem Bewegungsplan.



